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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Haushaltskontrollausschuss, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. anerkennt die Schwierigkeit, Ergebnisse eines einzelnen Gebers in einem Umfeld mit 
einer Vielzahl von Beitragleistenden darzustellen; bedauert jedoch die Absicht der 
Kommission, in Bezug auf die Entwicklungspolitik ein „ergebnisbasiertes Vorgehen“ zu 
wählen, ohne eine Methodik festzulegen, um die spezifischen Ergebnisse der 
gemeinschaftlichen Zusammenarbeit im Vergleich zu den Kernzielen der Millenniums-
Entwicklungsziele (MDGs) zu messen;

2. stimmt mit dem Rechnungshof1 überein, dass es notwendig ist, über objektive, nützliche 
und umfassende Indikatoren zu verfügen, um die Ergebnisse der Hilfe zu bewerten; hofft, 
dass diese für den Zeitraum 2007-2013 eingeführt werden;

3. bedauert, dass die von der Kommission ausgewiesenen Gesamtmittel für Grundbildung 
und Grundgesundheitsversorgung im Jahr 2004 nur 4,98% ausmachten, was weit unter der
vom Parlament festgelegten Bezugsgröße von 20% lag; fordert einen konstruktiven 
Dialog mit der Kommission darüber, wie diese Zahlen verbessert werden können;

4. dringt darauf, dass den wichtigsten MDG-Sektoren von Gesundheit und Bildung in der 
nächsten Runde der Länderstrategiepapiere größere Priorität eingeräumt wird;

5. begrüßt die Ausweisung der sektorbezogenen Haushaltszuschüsse2 als Möglichkeit, die 
Finanzmittel für Bildung und Gesundheit aufzustocken; hält diese Option für effektiver als 
allgemeine Haushaltszuschüsse, auch wenn diese an Fortschritte in diesen Bereichen 
gebunden sind;

6. würdigt den Beitrag der Kommission zur Initiative PEFA („Public Expenditure Financial 
Accountability Programme“), der dazu beiträgt, die Risiken im Zusammenhang mit 
Haushaltszuschüssen zu verringern; nimmt jedoch die Feststellung des Rechnungshofs zur 
Kenntnis, wonach die gemeinsame Überwachung der öffentlichen Finanzverwaltung vom 
Amt für Zusammenarbeit EuropeAid und der GD Entwicklung „nur dank der guten 
persönlichen Beziehungen zwischen den betroffenen Bediensteten funktioniert3“;

7. anerkennt die Unterstützung der „Capacity Building“ in den Parlamenten in den AKP-
Ländern; fordert, dass eine solche Tätigkeit ausgeweitet wird, sodass die Empfehlung des 
Rechnungshofs, dass „die Beziehungen zu den Behörden der Empfängerländer nicht nur 
die Beziehungen zu den Regierungen umfassen sollten, sondern auch Kontakte zu den 
Parlamenten und Obersten Rechnungskontrollbehörden, deren Kapazitäten zu verstärken 
sind4“, vollständig umgesetzt wird;

8. beglückwünscht die Kommission dazu, dass sie jedes Jahr seit der Reform der Verwaltung 
  

1 Sonderbericht Nr. 4/2005, Ziffer 63
2 Antwort auf die Frage 1.4, Fragebogen DEVE
3 Sonderbericht Nr. 2/2005 Ziffer 65
4 Sonderbericht Nr. 2/2005, Ziffer 89
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der externen Hilfe sowohl den Betrag der Verpflichtungen als auch der Zahlungen 
aufgestockt und EuropeAid reorganisiert hat, um den dekonzentrierten Delegationen 
bessere Unterstützung zu leisten; teilt die Besorgnis der Kommission1 bezüglich der 
rechtzeitigen Verfügbarkeit von kompetenten Bediensteten in Delegationen, insbesondere 
für die Bereiche Finanzen, Verträge und Rechnungsprüfung;

9. begrüßt den Anstieg der durchschnittlichen Zahl von Bediensteten pro verwaltete 
10 Millionen € von 4,1 im Jahr 1999 auf 4,8 im Jahr 2004; bedauert, dass diese Zahl weit 
unter dem Durchschnitt bleibt, was europäische Geber angeht, und jetzt noch weiter 
zurückgeht;

10. fordert die Kommission auf zu gewährleisten, dass die administrative Kapazität für die 
Entwicklungspolitik in Bulgarien und Rumänien vor dem Beitritt dieser Länder zur EU 
verstärkt wird.

  
1 Antwort auf Frage 5.2, Fragebogen DEVE


